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Inhaltsangabe

• REACH Termine

• REACH Dokumente

• Nationale Auskunftsstelle

• Aufbau nationales REACH Helpdesk

• Konkretes

• Kontakte
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Inkrafttreten voraussichtlich Mitte 2007
Vorregistrierung für phase – in Stoffe

Beginn Mitte 2008
Dauer 6. Monate

Termine der Registrierung für phase – in Stoffe
1000 Tonnen Stoffe, Mitte 2010
CMR-Stoffe >1Tonne,
umweltgef. >100 Tonnen 
100 Tonnen Stoffe Mitte 2013
1 Tonnen Stoffe Mitte 2018

REACH Termine



12
.1

0.
20

06

Vortrag REACH - Symposium 5

REACH Dokumente

rechtsverbindlichrechtsverbindlich

Detailfragen unklarDetailfragen unklar

Auslegungen möglichAuslegungen möglich

Rechtstext einschließlich AnhängeRechtstext einschließlich Anhänge
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REACH Dokumente

Nicht rechtsverbindlich, 
aber da einvernehmlich abgestimmt hohe Verbindlichkeit 

Nicht rechtsverbindlich, 
aber da einvernehmlich abgestimmt hohe Verbindlichkeit 

Umfassend und umfangreich 
• Detaillierte Beschreibung der Aufgaben
• zum Verständnis ist hoher Sachverstand nötig
• in englischer Sprache

Umfassend und umfangreich 
• Detaillierte Beschreibung der Aufgaben
• zum Verständnis ist hoher Sachverstand nötig
• in englischer Sprache

Leitfäden
RIP(REACH Implementation Projects)

Leitfäden
RIP(REACH Implementation Projects)
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Nationale Auskunftsstelle

Aufgabe
MS sind verpflichtet, nationale Auskunftsstellen einzurichten
(Artikel 123 des REACH Verordnungsentwurf)

Aufgabe
MS sind verpflichtet, nationale Auskunftsstellen einzurichten
(Artikel 123 des REACH Verordnungsentwurf)

Ziel
Unterstützung der Hersteller, Importeure und 
nachgeschalteten Anwender bei
der Durchführung der Verpflichtungen unter REACH 
Insbesondere im Rahmen der Registrierung

Ziel
Unterstützung der Hersteller, Importeure und 
nachgeschalteten Anwender bei
der Durchführung der Verpflichtungen unter REACH 
Insbesondere im Rahmen der Registrierung



12
.1

0.
20

06

Vortrag REACH - Symposium 8

Ziele eines nationalen REACH Helpdesks

Zugang über alle KommunikationswegeZugang über alle Kommunikationswege

Schnelle, qualifizierte und einheitliche AntwortenSchnelle, qualifizierte und einheitliche Antworten

Auslegungsfragen EU-weit einheitlich regelnAuslegungsfragen EU-weit einheitlich regeln

Hilfe zur SelbsthilfeHilfe zur Selbsthilfe
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Nationale Auskunftsstelle REACH Helpdesk

Installation auf Bundesebene als Bundes HelpdeskInstallation auf Bundesebene als Bundes Helpdesk

Zusammenarbeit aller zuständigen
Bundesoberbehörden
BfR, UBA, BAuA, BAM

Zusammenarbeit aller zuständigen
Bundesoberbehörden
BfR, UBA, BAuA, BAM

Netzwerk mit den BundesländernNetzwerk mit den Bundesländern
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Zwei Säulen des Bundes Helpdesk

Bundes HelpdeskBundes Helpdesk

Experten der Bundesbehörden
BfR, BAuA, UBA, BAM 

N
achfrageorientiert

A
ngebotsorientiert
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Aufbau nationaler Bundes Helpdesk

Angebotsorientierte HilfestellungAngebotsorientierte Hilfestellung

InternetbasiertInternetbasiert

Zielgruppenorientierte Leitfäden
verständlich
deutschsprachig

Zielgruppenorientierte Leitfäden
verständlich
deutschsprachig

Antworten zu häufig gestellten FragenAntworten zu häufig gestellten Fragen

workshopsworkshops
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Aufbau nationaler Bundes Helpdesk

Nachfrageorientierte HilfestellungNachfrageorientierte Hilfestellung

Zugang per Telefon, e-mail, FAX und PostZugang per Telefon, e-mail, FAX und Post

Beantworten konkreter FragenBeantworten konkreter Fragen
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Aufbau nationaler Bundes Helpdesk

3 Ebenen der Beratung

direkte Beantwortung einfacher Fragendirekte Beantwortung einfacher Fragen

Einschalten von Experten bei komplexen FragenEinschalten von Experten bei komplexen Fragen

FachgesprächeFachgespräche
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Konkretes

Zielgruppenorientierte LeitfädenZielgruppenorientierte Leitfäden

Was geht mich REACH an ?Was geht mich REACH an ?

Entscheidungshilfen durch interaktive FührungEntscheidungshilfen durch interaktive Führung

Einfache Ja/Nein Entscheidungen führen 
zu dem Ergebnis ob registriert werden muss
oder nicht

Einfache Ja/Nein Entscheidungen führen 
zu dem Ergebnis ob registriert werden muss
oder nicht
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Weiterhin....

Bei REACH-Fragen, bitte kontaktieren Sie uns:

reach-info@baua.bund.de
Tel.: 0180 3 24 36 43 – Fax 0180 3 24 36 44

Helpdesk der Bundesbehörden:
www.reach-helpdesk.de
BAuA REACH Workshop: Eindeutige Benennung 
und Identifizierung von Stoffen unter REACH -
Voraussetzung für die (Vor)registrierung
Termin: 13. November 2006, 13:00 bis 17:00 Uhr
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Auf Wiedersehen


